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Soziale Arbeit in der KESB

ESR: Organisation der KESB
• Fachbehörde
• Interdisziplinäre Behörde
• Entscheide von mind. 3 Mitgliedern 

zu fällen

Botschaft
• Mitglieder nach nötigem Sachverstand
• Jurist:in für korrekte Rechtsanwendung
• Daneben – je nach Situation: Personen mit 

einer psychologischen, sozialen, 
pädagogischen, treuhänderischen, 
versicherungsrechtlichen oder medizinischen 
Ausbildung

Empfehlungen der VBK/KOKES
• Kernprofessionen Recht und 

Soziale Arbeit
• KS auch Psychologie und 

Pädagogik

Umsetzung
• De-facto Vormachtstellung von Recht 

und Sozialer Arbeit, in Kombination in 
mind. 75% der Behörden vertreten 
(Rieder et al. 2016)
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Organisationsmodelle der KESB

Organisationsform:

Gericht vs. Verwaltungsbehörde

Mitgliedschaft:

hauptamtliche vs. nebenamtliche 
Behördenmitglieder

Präsidium bzw. 
Spruchkammervorsitz:

exklusiv Recht oder offen

Abklärungen:

intern vs. extern
fallführende vs. weitere Person

KS vs. ES
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Fallkonstitution in der KESB

• Ausgangspunkt Gefährdungsmeldung -> Endpunkt: juristischer Entscheid
• Fall ist damit nicht «vom Tisch»
• Verfahren zum Fallverstehen und Beurteilen, kaum Intervention -> Ziel: bei Bedarf 

rechtlichen Rahmen für weitere soziale Interventionen setzen
• Arbeit der KESB ist relevant für alle weiteren Hilfen/Eingriffe -> was wurde gesehen 

(oder nicht)
• KESB zwischen hoheitlicher Rechtsprechung und sozialer Unterstützung in 

Krisensituationen
• Entscheide der KESB können jederzeit in Frage gestellt werden durch Einsprache der 

betroffenen Person und Anträge von Beiständen, betroffenen Personen oder Dritten 
aufgrund von Änderungen
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Modelle der Fallbearbeitung

Recht mit nicht-
juristischen Beisitzenden

Interprofessionell mit 
interner Spruchkammer

Soziale Arbeit mit jur. 
Unterstützung und 
juristischem Lead

Fallführung Jurist:innen Alle Professionen Sozialarbeitende/
Psycholog:innen

Fachliche 
Unterstützung

Jurist:innen immer;
Andere bei Bedarf mit 
konkreten Aufträgen

Gegenseitige 
Unterstützung im Team

Jurist:innen
(Fachmitarbeit) + 
Jurist:innen (SK-Vorsitz)

Entscheidung

Fallführende P. mit 2 
nebenamtlichen 
Beisitzenden (Nicht-
Jurist:innen)

Fallführende P. mit SK-
Vorsitz und einer 
weiteren Person aus dem 
Team (wechselnd oder 
stabil)

Fallführende P. mit SK-
Vorsitz und einer 
weiteren Person (aus 
dem Team oder 
nebenamtlich)
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Wissensbeiträge in der Fallprozessierung
Fall «herrichten»:

• Zuständigkeit klären
• Dringlichkeit klären
• Situation verstehen
• Einschätzungen einholen (Institutionen, soziale 

Dienste, Abklärungsauftrag, ev. Gutachten etc.)
• Person anhören

Fall «zurichten»:
• Prioritäten setzen, «um was geht es»
• Handlungsoptionen ausloten und bewerten
• Professionelles Wissen und organisationale 

Logiken einfliessen lassen
• Commitement herstellen, wenn möglich

Fall «konservieren»:
• Entscheid rechtkonform formulieren und 

begründen (Sprache, Daten, Rechtsverweise etc.)
• Vorschlag absichern, bestätigen, gg. alternative 

Interpretationen schützen   

Entscheid

Entscheid-
diskussion

Abklärung

Fallaufnahme

(Bergmann 2014)
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Interprofessionelle Zusammenarbeit und Fallkonstitution

Fallbezogene Zusammenarbeit

• Arbeit am konkreten Einzelfall
• Sequentielle Arbeitsteilung vs. parallele 

(thematische?) Arbeitsteilung
• Formelle Gleichheit im Entscheid, 

ungleichen Wissensstand 
• Wissensbestände und Kompetenzen sind je 

nach Phase unterschiedlich relevant und 
«legitim»

Teambezogene Zusammenarbeit 

• Arbeit am Selbstverständnis als Team

• Integration über gemeinsame Werte, die 
ausgehandelt werden müssen (je nach Art 
der Arbeitsteilung)

• Einfluss der organisationsspezifischen 
Rahmung

• Formelle und informelle Anteile –> in der 
organisationalen Struktur & Kultur 
verankert

Externe Gutachten,
Abklärungen,
Berichte

(D’Amour & Oandasan 2005)
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